
 
 

 
 

 

 Kassel, den 4. März 2022 

 

Novellierte Fassung der VSG 4.1 

Zwei neue Interviews auf dem YouTubeZwei neue Interviews auf dem YouTubeZwei neue Interviews auf dem YouTubeZwei neue Interviews auf dem YouTube----Kanal der SVLFGKanal der SVLFGKanal der SVLFGKanal der SVLFG    

 

In zwei Interviews der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

(SVLFG) stellen Rudolf Heins, Vorstandsmitglied, und Bettina Hanfstingl, Mitglied im 

Öffentlichkeitsausschuss, die Änderungen und Vorteile vor, welche die novellierte Fas-

sung der Vorschrift für Sicherheit und Gesundheitsschutz Tierhaltung (VSG 4.1) bietet.  

 

Zudem berichtet Rudolf Heins von persönlichen Erfahrungen aus seinem eigenen Betrieb, in 

dem er bereits verschiedene Änderungen erfolgreich umgesetzt hat. Zu finden sind die bei-

den Interviews unter www.svlfg.de/youtube-digital auf dem YouTube-Kanal der SVLFG in 

der Playlist „Sichere Rinderhaltung: Interviews zur neuen VSG 4.1“.  

 

Mit den Interviews stellt die SVLFG Informationen zur praktischen Umsetzung der VSG 4.1 

vor. Antworten auf weitere häufig gestellte Fragen hierzu finden sich unter 

www.svlfg.de/faq-vsg-4-1. Die SVLFG unterstützt Tierhalter dabei, individuelle Lösungen für 

den eigenen Betrieb zu finden, zum Beispiel durch einen Besuch vor Ort. Den Ansprechpart-

ner finden Interessierte unter www.svlfg.de/ansprechpartner-praevention. 

 

Mit den Änderungen in der VSG 4.1 wurden unter anderem die Vorgaben für den Bau und 

Betrieb von Einrichtungen in der Nutztierhaltung sowie für den Umgang mit Tieren dem 

Stand der Technik angepasst. Ziel ist, die Tierhalter zu unterstützen, die Arbeit noch sicherer 

und gesünder zu gestalten. 
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